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der Abgeordneten Dr.ERMAC0RA, Dr.HAUSER, DDr.KÖNIG 

und Genossen 

an den Herrn Bundesminister für Justiz 

betreffend Nichtanwendung der ÖNOR~ A 2740 über die 

Datumsschreibweise. 

Wie der Tagespresse zu entnehmen war, hat die Bundesregierung 

kürzlich die in der ÖNORM A 2740 u..mschriebene neue Datums­

schreibweise empfohlen. Abschriften des diesbezüglichen 

~inisterratsbeschlusses sollen allen Ressorts zugeleitet 

~orden sein. 

Mit Erlaß vorn 8. März 1973 Zl. 18.15 2-9d/73 hat jedoch das 

Bundesministerium für Justiz die Präsidenten der Oberlandes­

gerichte und die Oberstaatsam·ral tschaften ange~liesen I von 

dieser neuen, von der Bundesregierung empfohlenen Datums­

schreibweise derzeit nicht Gebrauch zu machen. Insbesondere .. 
wurde in diesem Zusammenhang auf die elektronische Daten­

verarbeitung im Strafregister auf Grund des Tilgungsgesetzes 

1972 hingewiesen. 

nie unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn 

Bundesminister für Justiz folgende 

A n fra g e 

1.) Haben Sie an der Beschlußfassung der Bundesregierung 

über die oben genannte Empfehlung mitgewirkt? 

2j} Haben Sie dabe~ oder allenfalls später auf die Schwie~ig­

keiten hingewiesen, die sich bei der DurchfUhrunn im 

Zusammenhang mit dem neuen Tilqunqs0esetz ergeben \..rürden? 
. , ß 

Welche anderen gesetzlichen Regelungen oder er_a-

mäßigen Anordnungen im Bereich des Justiziessorts 

d d neuen Datumsschreib-stehen ebenfalls der AmTen ung er 

3. ) 

weise derzeit noch entgegen? 
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